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Verordnung des Rektorats 
Nachanmeldung und Nachregistrierungsfrist zum Aufnahmeverfahren  

Diplomstudium Rechtswissenschaften 

 

Beschluss des Rektorats vom 16. Mai 2019 

 

§ 1 Nachregistrierungsfrist   

Die Nachregistrierungsfrist für das Diplomstudium Rechtswissenschaften für 

StudienwerberInnen, die bereits an einer anderen Universität für dieses Studium 

registriert sind, wird vom 22. Mai bis einschließlich 31. August 2019 festgelegt.   

 

§ 2 Vergabe der noch verfügbaren Plätze  

(1) Für das Diplomstudium Rechtswissenschaften wird die Nachanmeldung vom 22. Mai 

2019 bis einschließlich 31. August 2019 für die noch vorhandenen Plätze bis zum 

Erreichen des Studienplatzkontingentes festgelegt.  

(2) Während dieses Zeitraums sind StudienwerberInnen zur Registrierung berechtigt, die 

im Studienjahr 2019/20 erstmals zum Diplomstudium Rechtswissenschaften 

zugelassen werden wollen und sich bisher noch an keiner Universität registriert haben.  

(3) Die Plätze werden in der Reihenfolge des Einlangens der Registrierung vergeben. Für 

die Zulassung ist die Absolvierung des Online-Self-Assessments bis zum 31. August 

2019 verpflichtend.  

 

§ 3 Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt mit dem auf die Kundmachung im Mitteilungsblatt Universität Graz 

folgenden Tag in Kraft. 

 

Die Rektorin: 
Neuper 

 


